
Rödertal-Anzeiger Nr. 12 vom 26.03.2021- 1 - - 1 -

26. März 2021 Nummer 12

Der „Rödertal-Anzeiger“ erscheint wöchentlich. 
Er enthält u.a. die amtlichen Mitteilungen der Stadt Großröhrsdorf mit den Ortsteilen Kleinröhrsdorf, Bretnig und Hauswalde.

15. Jahrgang

Rödertal-Anzeiger

Bitte beachten Sie, dass am Gründonnerstag, dem 1. April
die Stadtverwaltung nur bis 16.00 Uhr geöffnet hat.

Technisches Museum der Bandweberei
Verein weckt 100-jährigen Webstuhl aus dem Dornröschenschlaf

Kaum einer glaubte daran, doch die Mitglieder des Vereins Großröhrs-
dorfer Industrie- und Bandmuseum e.V. schafften das fast Unmögliche. 
Sie haben im letzten Jahr einen etwa 100 Jahre alten Gurtwebstuhl in 
der ehemaligen Weberei Johann Gottfried Schöne demontiert, aufwen-
dig aufgearbeitet und schließlich im Technischen Museum der Bandwe-
berei funktionsfähig aufgestellt. 

Nun war es endlich soweit. Die letzten Kettfäden waren eingezogen, die 
zur Steuerung notwendigen Stiftleisten gesteckt und die Beleuchtung 
ausgerichtet. Großröhrsdorfs Bürgermeister Stefan Schneider war extra 

gekommen, um dem Spektakel beizuwohnen. Zum ersten Mal wurde 
der Webstuhl wieder in Betrieb genommen. Vereinsvorsitzender Bernd 
Hartmann rückte den Webstuhl ein, der Motor lief an und die Web-
schützen wurden durch das Webfach geschlagen. Zahnräder drehten 
sich, Hebel wurden gedrückt und Schäfte gehoben. Und tatsächlich 
funktionierte alles sprichwörtlich wie geschmiert. Der Webstuhl war aus 
seinem Dornröschenschlaf erwacht und webte im Rhythmus der tan-
zenden Webschützen den gewünschten olivgrünen Gurt. Der 77-jährige 
Webermeister Bernd Hartmann strahlte und war sichtlich zufrieden mit 
dem Ergebnis. 

Bürgermeister Stefan Schneider beglückwünschte den Verein zur ge-
lungenen Inbetriebnahme und freute sich darüber, dass im Technischen 
Museum der Bandweberei ein weiteres einmaliges Zeitzeugnis bewahrt 
und vorgeführt werden kann. Schon seit 340 Jahren gibt es in Groß-
röhrsdorf die Bandweberei. Begonnen hat alles mit dem Heimweber 
George Hans, der schon 1680 Bänder webte. Aus den Heimweberei-

en entwickelten sich Fabriken und diese prägten die industrielle Ent-
wicklung des Ortes. Die Region Großröhrsdorf wurde der Hauptsitz der 
Bandindustrie im Osten Deutschlands. Das Kombinat Bandtex galt als 
größte Bandweberei Europas. Diese Geschichte wird im Technischen 
Museum der Bandweberei eindrucksvoll vermittelt, auch an über fünf-
zehn unterschiedlichen und voll funktionsfähigen Bandwebstühlen und 
Webautomaten. 
Der neu in Betrieb genommene Webstuhl wurde einst von der Firma C. H. 
Schäfer in Ohorn gebaut und lief in der Band- und Gurtweberei Johann 
Gottfried Schöne Großröhrsdorf. Dort hatte er seinen letzten Standort 
im 1936 gebauten Gebäude B im Weberei-Saal 3 und war noch bis zur 
Jahrtausendwende in Betrieb. Dann begann sein Dornröschenschlaf, 
aus dem er nur einmal kurz geweckt wurde. Zum Tag des offenen Denk-
mals des Jahres 2014 initiierten die letzte Inhaberin Annegret Schöne 
und der Museumsverein eine Öffnung des historischen Websaales mit 
Vorführung dieses Gurtwebstuhles. Danach zog dort wieder Stille ein. 
Als 2020, nach dem Tod von Annegret Schöne, der Gebäudekomplex 
geräumt wurde, konnte der Verein zahlreiche Exponate und historische 
Unterlagen erhalten. Im letzten Jahr wurde dazu schon eine Sonder-
ausstellung im Museum präsentiert, die jetzt noch einmal umgestaltet 
wurde - mit dem neu aufgebauten historischen Webstuhl als Highlight.

Museumsmitarbeiter Patrick Zöllner hat schon Ideen zur weiteren Nutzung. 
So soll der Webstuhl im Rahmen von Veranstaltungen und Museumsfüh-
rungen den Besuchern zugänglich gemacht und vorgeführt werden. Au-
ßerdem werden pädagogische Angebote mit Schülern des Landkreises 
Bautzen in den Räumen des Museums stattfinden, wobei der Webstuhl die 
Kulisse bildet und als technisches Anschauungsstück dient. 

(–> Seite 2)

v.l.n.r Vereinsvorsitzender Bernd Hartmann, Bürgermeister Stefan Schneider und 
Vereinsmitglieder Wolfgang Rentsch und Frank Schmidt vor dem historischen 
Webstuhl.

Bernd Hartmann (oben), Frank Schmidt (hinten) und Wolfgang Rentsch (vorn) beim 
Aufbau des 100-jährigen Webstuhles.

Großröhrsdorf verändert sich - und Sie können dabei aktiv mitwirken.
Im Innenteil finden Sie eine Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung
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  Stadtverwaltung Großröhrsdorf, Rathausplatz 1  035952.2830
 Fax 035952.28350
 E-Mail info@grossroehrsdorf.de
 Internet www.grossroehrsdorf.de

  Öffnungszeiten
 Montag 8.30 - 12.00 Uhr
 Dienstag 8.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
 Mittwoch geschlossen
 Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
 Freitag 8.30 - 12.00 Uhr

  Außenstelle Bretnig und Hauswalde  035952.58309
 Am Klinkenplatz 9, Ortsteil Bretnig
 Fax 035952.56887
 E-Mail heike.schoelzel@grossroehrsdorf.de

  Öffnungszeiten der Außenstelle Bretnig
 Dienstag: 8.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
 Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr

Stadtverwaltung

Bereitschaft - Notfalldienste
Gasstörung 03 51 50 17 888 0 SachsenNetze HS.HD GmbH
Stromstörung 03 51 50 17 888 1 SachsenNetze HS.HD GmbH
Trinkwasser 0 35 94-777-0 WVB Bischofswerda
Abwasser 0 35 28-4 33 30 AZV „Obere Röder“ (Radeberg)

Notruf (Rettungsdienst, Feuerwehr) 112
Krankentransport und  
Kassenärztlicher Notfalldienst 03571 - 19222
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

(die angegebenen Uhrzeiten gelten jeweils bis zum nächsten Wochentag)
Montag, Dienstag und Donnerstag: 19-7 Uhr
Mittwoch:  14-7 Uhr
Freitag:  von 14 Uhr (bis Montag, 7 Uhr)
Samstag/Sonntag:  rund um die Uhr (bis Montag, 7 Uhr)

Leitstelle Feuerwehr 03571 - 19296

 27.03. Löwen-Apo. Königsbrück, Markt 9 035795-42338
 28.03. Apo. im EKZ Königsbrück, Weißbacher Str. 28 035795-28664
 29.03. Löwen-Apo. Radeberg, Badstraße 17 03528-442228
 30.03. Elefanten Apo. Altstadt Radeberg, Röderstraße 1 03528-447811
 31.03. Heide-Apo. Radeberg, Schiller-Straße 95a 03528-442770
 01.04. Mohren-Apo. Radeberg, Hauptstraße 4 03528-445835
 02.04. Marien-Apo. Elstra, Parkgasse 2 035793-830

Apothekenbereitschaft
Notdienstbereitschaft

8 - 8 Uhr des nächsten Tages

27.03. 9 - 11 Uhr Herr Dr. med. Ladig  03578/7848595
     Oststraße 8, Kamenz
28.03. 9 - 11 Uhr Herr ZA Wils 035952-31211
     Melanchthonstraße 19, Großröhrsdorf

werktags 18 - 8 Uhr
Sa + So ganztägig,

nur nach telef. Anmeldung!
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

26.03.  - 02.04. Frau TÄ Junkert, Radeberg,
    Tel. 0160/1252984

Dienstbereitschaft der Zahnärzte Rufbereitschaft

7 - 7 Uhr des nächsten Tages

Impressum: Der Rödertal-Anzeiger erscheint wöchentlich am Freitag und wird in einer Auflage von 4700 Stück im Gebiet der Stadt Großröhrsdorf 
zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt. Einzelexemplare können zum Einzelbezugspreis von 1,50 EUR von der Stadtverwaltung Großröhrsdorf über 
den Postweg erworben werden.
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Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge (Stadtverwaltung): Freitag der Vorwoche, 12.00 Uhr. Verantwortlich für Produktion und Anzeigen: 
m+k. Anzeigenannahme: m+k, Annahmeschluss: Montag der Erscheinungswoche 12.00 Uhr. Für Anzeigenveröffentlichungen und sonstige 
Veröffentlichungen gelten die Geschäftsbedingungen und Anzeigenpreislisten der Müller & Kunze GbR.  
Weitergehende Ansprüche aus den Veröffentlichungen, insbesondere auf Schadenersatz, sind in jedem Fall und ausdrücklich ausgeschlossen. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge widerspiegeln nicht die Meinung der Werberedaktion.

Information zu einer öffentlichen Sitzung

Die 18. öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Großröhrsdorf fin-
det am

 Dienstag, 30.03.2021 um 19:00 Uhr
 in der Festhalle, 01900 Großröhrsdorf, Am Festplatz 1 

statt. Dazu darf ich Sie herzlich einladen.

Tagesordnung:
 1. Bürgeranfragen
 2. Bestätigung der Niederschrift der 17. öffentlichen Sitzung des 

Stadtrates vom 23. Februar 2021
 3. Beratung und Beschlussfassung zur Annahme und Verwendung 

von Spenden
 4. Beratung und Beschlussfassung zur Wahl der Friedensrichterin für 

die Schiedsstelle Großröhrsdorf
 5. Beratung und Beschlussfassung zur Vereinbarung zum Ersatzneu-

bau Kita Bummiland
 6. Beratung und Beschlussfassung zur Beschaffung von Audio- und 

Videotechnik zur Einführung von elektronischer Sitzungsarbeit / 
Livestream

 7. Beratung und Beschlussfassung zum barrierefreien Zugang zu 
Stadtratssitzungen durch Livestream im Internet

 8. Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme zur aktuellen 
Fortschreibung der Schulnetzplanung des Landkreises Bautzen

 9. Beratung und Beschlussfassung zum Einvernehmen zur Teilschutz-
netzplanung Planungsregion Radeberg - Grundschule Großröhrs-
dorf (Praßerschule)

 10. Beratung und Beschlussfassung zum Einvernehmen zur Teilschutz-
netzplanung Planungsregion Radeberg – Grundschule Bretnig

 11. Beratung und Beschlussfassung zur Aufnahme der geplanten Kin-
dertagesstätte Bischofswerdaer Str. 96, „Waldkindergarten“ in den 
Bedarfsplan des Landeskreises Bautzen

 12. Beratung und Beschlussfassung zur Abwägung der eingegange-
nen Stellungnahmen zum Entwurf „Ergänzungssatzung Karolinen-
straße, Flurstück 1009, Gemarkung Bretnig“

Verein weckt 100-jährigen Webstuhl ...

(Fortsetzung von Seite 1)
Bernd Hartmann lobte die fleißigen Mitglieder seines Vereins, die sich 
in über 300 Arbeitsstunden ehrenamtlich für den Aufbau engagierten. 
So reinigten die Vereinsmitglieder die einzelnen Maschinenteile umfang-
reich und reparierten diese bei Bedarf. Dabei wurden z.B. auch die 
beiden Schaftmaschinen komplett zerlegt und die vorhandenen Verun-
reinigungen entfernt.  
Mit Hilfe der Technischen Dienste der Stadt Großröhrsdorf wurden die 
Teile an ihren Bestimmungsort transportiert und vormontiert. Nachdem 
der Verein den Elektroanschluss für Motor und Beleuchtung realisierte 
und weitere Montage- und Einstellarbeiten in Eigenleistung durchführ-
te, wurden die Kettscheiben für den Einbau vorbereitet und die Kett-
fäden eingezogen. Unterstützung beim Aufbau des Webstuhles bekam 
der Verein durch Mitarbeiter der Firma Huhle Stahlbau Großröhrsdorf 
mit entsprechender Technik. Die Firma Huhle passte auch die Antriebs-
einheit an die Gegebenheiten an. Die einheimischen Webereien F. A. 
Schurig, Elastic Belts sowie F. J. Rammer unterstützen den Aufbau. Hilfe 
kam auch von der Agrargenossenschaft Großröhrsdorf bei der Grobrei-
nigung der Maschinenteile sowie von der Firma Bau Just mit der Bereit-
stellung eines Gerüstes. Gefördert wurde die Maßnahme mit Mitteln der 
Kulturförderung des Landkreises Bautzen.

Das Technische Museum der Bandweberei öffnet im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben auf Grund der Corona-Pandemie. Eine vorherige 
Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail ist momentan zwingend 
notwendig.

Technisches Museum der Bandweberei
Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Tel. 035952-48247
E-Mail: info@bandwebmuseum.de, Web: www.bandwebmuseum.de

Stadtnachrichten
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Stadtnachrichten

 13. Beratung und Beschlussfassung zum Satzungsbeschluss zur       
Ergänzungssatzung „Karolinenstraße, Flurstück 1009, Gemarkung 
Bretnig“

 14. Beratung und Beschlussfassung zur Schulwegesicherheit an der 
Kreuzung Rathausstraße Ecke Lutherstraße

 15. Informationen des Bürgermeisters
 16. Anfragen der Stadträte / Informationen der Ortsvorsteher

Es kann sich ein nichtöffentlicher Teil anschließen. 

Stefan Schneider
Bürgermeister

Bekanntmachung einer öffentlichen Sitzung

Zur 14. Sitzung des Kleinröhrsdorfer Ortschaftsrates lade ich Sie herz-
lich am 

Montag, 29. März 2021, 19 Uhr,
in das Gemeindezentrum Kleinröhrsdorf
(Großröhrsdorfer Str. 15, 01900 Großröhrsdorf OT Kleinröhrsdorf)

ein. Folgenden Vorschlag zur Tagesordnung unterbreite ich Ihnen für 
den öffentlichen Sitzungsteil:

TOP 01 Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung
TOP 02 Einwohneranfragen
TOP 03 Protokollkontrolle (22. Februar 2021)
TOP 04 Bericht des Ortsvorstehers
TOP 05 Sachstand Aufgaben
TOP 06 Anfragen der Ortschaftsräte
TOP 07 Sonstiges 

Es kann sich ein nichtöffentlicher Teil anschließen.

Ich weise auf § 3 Absatz 1 Ziffer 3 der aktuell gültigen Corona-Schutz-
verordnung (SächsCoronaSchVO) hin, wonach in Sitzungen kommuna-
ler Räte grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung gilt.  Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass auf Grund der 
derzeit geltenden Hygienevorschriften die Kapazität für Gäste der Sit-
zung begrenzt ist. 

Peter Nietzold
Ortsvorsteher

Wohnungsangebote

Der Eigenbetrieb Großröhrsdorf, Sparte Wohnungswirtschaft macht folgen-
de Vermietungsangebote aus dem kommunalen Wohnungsbestand bekannt:

Ohorner Weg 4 3-Raum-Wohnung, ca. 58,57 m² WFL im 1. OG li
 Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer,   

Kinderzimmer, Kellerraum, Dachbodenanteil
 Miete: 5,80 €/m² KM + NK

Poststraße 1 1-Raum-Wohnung, ca. 43,56 m² WFL im 2. OG
 jeweils Küche, Bad, Wohn- / Schlafraum, Keller
 Miete: 5,80 €/m² KM + NK
 Bei Bedarf kann Einbauküche übernommen werden.

Interessenten melden sich bitte im Rathaus, Zi. 17 bzw. telefonisch unter
035952/28323

Stadtbibliothek
mit individueller Terminvergabe geöffnet!

An alle Leserinnen und Leser, die es noch nicht bemerkt haben, 
ergeht folgender Hinweis: mit persönlicher Terminabsprache hat die 
Bibliothek wieder geöffnet. 
Zum Medientausch vergeben wir im 15-Minuten-Takt Termine. Rück-
gabetermine werden nicht mehr automatisch verlängert! Ab sofort 
können wieder Versäumnisgebühren entstehen. 
Deshalb bitte unbedingt die Mitarbeiterinnen kontaktieren.

 TSG Bretnig-Hauswalde e. V.

Absage Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder der TSG Bretnig-Hauswalde e. V.,
aufgrund der Coronapandemie und der damit zusammenhängenden 
immer noch erhöhten Inzidenzzahlen können wir unsere Mitgliederver-
sammlung  am 26.03.2021 leider nicht  durchführen. Die Jahreshaupt-
versammlung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Eine Ein-
ladung für den neuen Termin erfolgt rechtzeitig, wenn sich die Situation 
wieder etwas entspannt hat.

Auch mit dem Sporttreiben im Verein müssen wir uns leider weiter ge-
dulden. Erst wenn die Inzidenzwerte dauerhaft unter 50 sinken, können 
wir mit den Lockerungen dazu rechnen. Vielleicht ergeben sich auch 
Möglichkeiten durch fortschreitende Impfungen und Tests. 

Es gibt aber trotz allem auch erfreuliches zu berichten. So wird die 
sportfreie Zeit in der Turnhalle genutzt, um mit den versprochenen Sa-
nierungsarbeiten zu beginnen. Die Stadt Großröhrsdorf lässt bis Ende 
April die Sanitäranlagen der Turnhalle erneuern und gleichzeitig die Um-
kleideräume und den Hausflur neu vorrichten. So können wir uns umso 
mehr auf einen Neubeginn nach Corona freuen.

Bitte nutzt auch den Zugang zu unserer Homepage www.tsg-bretnig-
hauswalde.de

Viele Grüße und bleibt alle gesund
Steffen Raasch 1. Vorsitzender

HC Rödertal - die Rödertalbienen

2. Handballbundesliga Frauen:
Bienen verlieren auch zweites Abstiegsduell

HC Rödertal – TVB Wuppertal  17:27 (9:14)
Nach der Niederlage im Abstiegsduell gegen den TVB Wuppertal sind 
die Rödertalbienen sportlich so gut wie abgestiegen. Besonders in der 
zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeberinnen wohl ihre schlechteste Sai-
sonleistung und verloren daher verdient mit 17:27 (9:14).
Bereits im Training unter der Woche bahnten sich erste Personalproble-
me beim HCR an. Pavlina Novotna zog sich einen Nasenbeinbruch zu. 
Außerdem kam der Ausfall von Anna Frankova hinzu. Sie verletzte sich 
während des Nationalmannschafts-Lehrgangs. Dafür kehrte Marlene 
Böttcher in den Kader zurück.
Durch die Ausfälle überraschten die Bienen mit ihrer Anfangsaufstellung 
– Ana Ciolan (1 Tor) begann im zentralen Rückraum. Der TVB Wuppertal 
kassierte gleich im ersten Angriff des HCR eine Zeitstrafe. Dann spielte 
Ciolan einen Bodenpass zu Emilia Ronge (5/1 Tore). Die Außenspielerin 
nutzte den Platz in Überzahl zum 1:0-Führungstreffer. Im nächsten An-
griff wurde Ciolan strafwürdig gefoult. Den fälligen Siebenmeter brachte 

Ronge erst im Nachwurf per Heber im Tor zum 2:1 unter. Die Gäste 
hielten gut mit und nutzten zwei Fehler der Bienen zur 2:3-Führung. Auf 
der Gegenseite hatte Saskia Nühse (5 Tore) jede Menge Platz und nutz-
te diesen zum 3:3. Sie war es auch, die das 4:4 per Aufsetzer erzielte. 

(–>)

Vereine und Verbände

Saskia Nühse
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28. März – Palmarum (6. Sonntag in der Passionszeit)
Kleinröhrsdorf: 09:00 Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirman-

den
Hauswalde: 10:00 Gottesdienst und Predigt zum Bibelkrimi „Ver-

raten und verkauft – Jesus, Judas und der 
Verrat, der zur Kreuzigung führte.“

Großröhrsdorf: 10:30 Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirman-
den und Kindergottesdienst

2. April – Karfreitag (Tag der Kreuzigung Jesu)
Bretnig: 09:00 Gottesdienst
Großröhrsdorf: 09:30 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kleinröhrsdorf: 15:00 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Rammenau:  10:30 Gottesdienst
Hauswalde:  14:00 Gottesdienst

Sprechzeiten mit Pfarrer Stefan Schwarzenberg:
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr, Zum Kirchberg 10, Pfarramt

Absage des Feierabendmahles in Rammenau 
am Gründonnerstag

Das Feierabendmahl in Rammenau am Gründonnerstag muss corona-
bedingt ausfallen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Pfr. Tobias Schwarzenberg

Das zweite Ostern in Zeiten von Corona

Liebe Leserinnen und Leser! 

In diesem Jahr können, im Unterschied zu 2020,  wieder Ostergottes-
dienste  stattfinden. Gott sei Dank! Und trotzdem sind auch diesmal die 
Festtage überschattet von der scheinbar alles beherrschenden Corona-
Krise. Nicht wenige von uns haben immer noch Angst um ihre Gesund-
heit und ihr Leben. 
Was bringt uns da das christliche Osterfest? 
Die Bibel erzählt: Am Osterabend waren die Freunde Jesu versammelt 
und hatten die Türen geschlossen aus Furcht vor Verfolgung, Verhaf-
tung und Tod. Also hatten auch sie Angst und waren nicht in Feier-
stimmung. Aber da trat Jesus mitten unter sie und sprach: „Friede sei 
mit euch!“ Sie erschraken aber und fürchteten sich, denn sie meinten, 
einen Geist zu sehen. Jesus aber sprach zu ihnen: „Warum seid ihr 
so erschrocken und hegt Zweifel in euren Herzen? Seht meine Hände 
und Füße: Ich bin´s leibhaftig!“ - Seit fast 2000 Jahren verkündigen die 
christlichen Kirchen die Botschaft von der Auferstehung zum Osterfest. 
Und sie tun das trotz aller berechtigter Skepsis und trotz allem Zwei-
fel unter uns Menschen mit einer freudigen Gewissheit. Es ist die Bot-
schaft vom Sieg über den Tod. In einer Welt der Vergänglichkeit und der 
„Kultur des Todes“  klingt das ziemlich merkwürdig. Oft scheint unsere 
gegenwärtige Welt in den täglichen Nachrichten eher unter den Vorzei-
chen von Corona, Krieg und Terrorismus, von Leid und Tod.  Für viele 
unter uns sind deshalb die Zukunftsaussichten leider immer noch ziem-
lich dunkel. Doch die Osterkerze leuchtet am Ostersonntag in unsere 
Dunkelheit und verkündigt etwas, was uns Mut macht: Am Ende zählen 
nicht die belastenden Sachzwänge der gegenwärtigen Krise, nicht un-
sere überholten Denkvorstellungen und todbringenden Gewohnheiten. 
Ostern gibt uns Hoffnung und macht uns Beine. Macht euch auf den 
Weg! Brecht auf aus eurer Müdigkeit und Trauer! Überwindet die Grä-
ber eurer Hoffnungslosigkeit!  Das macht das Osterfest aus christlicher 
Sicht so einzigartig: An diesem Tag weicht das Dunkel, weicht die Trauer 
und weicht die Angst. Viele Millionen Christen in aller Welt rufen ge-
genseitig zu: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!“ Auch in unseren Kirchen hier im Rödertal können wir dieses 
unglaublich schöne Fest als Einzelne und als Familien mitfeiern! Auch 
wenn aufgrund des Hygienekonzeptes immer noch Maskenpflicht und 
Abstand dabei geboten sind. Wir sind alle eingeladen, die Auferstehung 
von Jesus Christus zu feiern!.  -   Und was ist mit Ihnen? Auch wenn Sie 
vielleicht der Osterbotschaft skeptisch und zweifelnd gegenüberstehen 
sollten – In jedem Falle wird die Ostergeschichte auch für Sie erzählt!  

Kirchliche Nachrichten

Dann stellte Cheftrainer Karsten Schneider seine Mannschaft um und 
brachte Rabea Pollakowski (2 Tore) auf der Mitte-Position. Das 5:5 ging 
auf das Konto von Lisa Loehnig (1 Tor), die einen Tempo-Gegenstoß 
vollendete. 
Die Wuppertalerinnen nutzten die Fehler der Bienen nun konsequen-
ter und gingen nach einem 3:0-Lauf mit 5:8 in Führung. Anschließend 

wurde Pollakowski von Jasmin Eckart und Loehnig eine Lücke freige-
blockt. Die Linksaußen nutzte diese für den 6:8-Anschlusstreffer. Der 
TVB erhöhte seinen Vorsprung in der Folge auf 6:10. Ronge netzte von 
außen zum 7:10 ein. Kurz darauf setzte sich S. Nühse im 1-gegen-1 
gegen ihre Gegenspielerin durch und erzielte das 8:10. Gäste-Trainer 
Dominik Schlechter zog seine erste grüne Karte und schien die richti-
ge Einstellung gefunden zu haben. Mit einem 1:4-Lauf erarbeitete sich 
seine Mannschaft bis zur Halbzeit eine komfortable 9:14-Führung. Den 
zwischenzeitlichen Treffer zum 9:12 erzielte Ronge per Strafwurf.
In der zweiten Hälfte verhinderte Torfrau Ann Rammer mit einer Parade 
zunächst den ersten Treffer der Halbzeit für den TVB. Doch die Bienen 
zeigten sich im Angriff völlig von der Rolle und hatten keine Lösungen. 
So nutzten die Gäste die folgende Chance für das 9:15. In den nächsten 
Minuten bauten sie den 2:0-Lauf aus der ersten Hälfte auf einen 7:0-Lauf 
aus. Das resultierte in einem 9:19-Zwischenstand nach 40 Minuten und 
der Vorentscheidung. Dem HCR gelang in dieser Phase nichts. Ronge 
netzte von außen zum 10:19 ein. Es war der erste Treffer der Gastgebe-
rinnen nach 15 Minuten. Kurz darauf traf S. Nühse aus dem Rückraum 
zum 11:19. Dann wurde Ann-Catrin Höbbel (3 Tore) zum Wurf geholt und 
verkürzte auf 12:19. 
Die Hoffnung, dass die Bienen diesen Rückstand noch einmal drehen, 
währte nur kurz. Der TVB Wuppertal stellte mit drei Toren in drei Minu-
ten wieder den alten Abstand her. Nachdem sich Höbbel in Unterzahl 
durch die TVB-Abwehr tankze und das 13:22 erzielte, erspielten sich die 
Gäste beim 13:24 den größten Vorsprung. Damit war der HCR noch gut 
bedient, denn Torfrau Ronja Nühse war gleich zweimal mit Paraden zur 
Stelle. Bei den Bienen lief nicht mehr viel zusammen. Sowohl Höbbel mit 
ihrem dritten Tor in Folge als auch Ciolan vom Kreis verkürzten nur auf 
14:24 beziehungsweise 15:25 (56. Minute). In den letzten fünf Minuten 
stellten die Bienen auf eine 4:2-Abwehr um. Allerdings waren die Gäste 
auch darauf gut vorbereitet. Selbst wenn sie sich einen technischen 
Fehler erlaubten, scheiterte der HCR im Angriff an der eigenen Chan-
cenverwertung. Der letzte Treffer der Partie gehörte dann S. Nühse, die 
in ihren Stemmwurf aus neun Metern in den Winkel zum 17:27-Endstand 
ihren ganzen angesammelten Frust legte.

HCR-Trainer Karsten Schneider: „Wir sind eigentlich ganz gut in das 
Spiel gekommen. Mit Ana Ciolan auf der Mitte wollte ich den Gegner 
überraschen, was meiner Ansicht auch ganz gut geklappt hat. In der 
zweiten Hälfte kommen wir gar nicht ins Spiel und dann lassen sich die 
Spielerinnen auch zu schnell hängen.“

HCR: Ann Rammer, Ronja Nühse, Saskia Nühse (5), Emilia Ronge (5/1), 
Ann-Catrin Höbbel (3), Rabea Pollakowski (2), Ana Ciolan (1), Lisa Loeh-
nig (1), Jasmin Eckart, Tammy Kreibich, Isabel Wolff, Paula Förster, Lara 
Tauchmann, Marlene Böttcher, Vanessa Huth (n.e.) 

7-m: 1/2 : 6/6; Strafen: 4 x 2 Min. / 3 x 2 Min.; Disqu.: 0:0; Zuschauer: -

Vereine und Verbände

Rabea Pollakowski
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Wie auch immer Sie dieses Fest feiern - ich wünsche Ihnen etwas von 
der Freude am Aufstand des Lebens gegen den Tod! Darum trotz Coro-
na  „Fröhliche und gesegnete Ostern!“

Stefan Schwarzenberg, Pfarrer  in Großröhrsdorf

Friedhofsgebührenordnung

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Bretnig und Hauswalde,
zum 01.04.2021 treten die neuen Friedhofsgebührenordnungen für die 
Friedhöfe in Bretnig und Hauswalde in Kraft, die wir in dieser Ausgabe 
des RÖDERTAL-ANZEIGERS öffentlich bekannt machen. Wir als Kirch-
gemeinde Bretnig-Hauswalde-Rammenau kümmern uns darum, unsere 
Friedhöfe als Orte des Gedenkens, der Trauer und der Würde zu erhal-
ten. Die letzten Friedhofsgebührenordnungen von Bretnig und Hauswal-
de stammen aus den Jahren 2012 und 2015. 9 bzw. 6 Jahren sind die 
Friedhofsgebühren damit unverändert geblieben. Gleichzeitig hat sich 
vieles verteuert. Deshalb mussten wir nun eine Erhöhung unserer Fried-
hofsgebühren vornehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Ihre Kirchgemeinde Bretnig-Hauswalde-Rammenau

Pfarrer Tobias Schwarzenberg, stellvertretender Vorsitzender des Kir-
chenvorstandes

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO)
für den Friedhof Bretnig

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bretnig-Hauswalde-Rammenau

Aufgrund von § 2 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 13 Abs. 2 Buchstabe a 
und 43 der Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sach-
sens (KGO) vom 13. April 1983 (Amtsblatt Seite A 33 in der jeweils 
geltenden Fassung) und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung über das 
kirchliche Friedhofswesen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Sachsens (Friedhofsverordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 1995 hat 
die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bretnig die folgende Gebührenordnung für 
ihren Friedhof beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für 
sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung 

nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihn zurechenbares 
Verhalten ausgelöst hat

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlän-
gert hat

 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung 
durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse 

sie vorgenommen wird
 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung 

durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht
- für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der jeweiligen ge-

bührenpflichtigen Leistung
- für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungsgebühren 

mit der Verleihung des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungs-
dauer der Grabstätte oder mit der Festlegung der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der 
Grabstätte

- für Bestattungsgebühren mit der Bestattung
- für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Verwaltungshand-

lung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftlichen Gebüh-

renbescheids fällig und sind innerhalb der dort angegebenen Zah-
lungsfrist an die Friedhofskasse zu entrichten.

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entsprechender Sicherhei-
ten können Bestattungen nicht verlangt werden.

(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemeinschaftsgräber wer-
den für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

(4) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Friedhofsunter-
haltungsgebühr für einen Zeitraum von 2 Jahren im Voraus festge-
setzt.  Sie ist bis zum 31.05. des jeweiligen Erhebungsjahres fällig.

§ 5 Mahnung und Vollstreckung rückständiger Gebühren
(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch 

den Gebührenschuldner zu erstatten.
(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren 

eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungs-
schuldner zu tragen.

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen per-
sönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder teilweise 
erlassen werden.

§ 7 Gebührentarif

A. Benutzungsgebühren
 I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten
 1. Reihengrabstätten
  1.1 für Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebensjahres    
   (Ruhezeit 10 Jahre) 260,- €
 1.2 für Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres
   (Urnenbestattung - Ruhezeit 20 Jahre) 520,- €
 1.3 für Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres
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§ 10 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen treten je-

weils nach der Bestätigung durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt 
Dresden nach der öffentlichen Bekanntmachung, am 01.04.2021, in 
Kraft. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Fried-
hofsgebührenordnung vom 09.07.2012 außer Kraft.

Bretnig, den 09.12.2020

Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bretnig-Hauswalde-Ram-
menau

(Siegel)

 Andreas Thiele Tobias Schwarzenberg
 Vorsitzender Mitglied

Bestätigt von der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Regionalkirchenamt 
Dresden am 22.02.2021

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO)
für den Friedhof Hauswalde

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bretnig-Hauswalde-Rammenau

Aufgrund von § 2 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 13 Abs. 2 Buchstabe a 
und 43 der Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sach-
sens (KGO) vom 13. April 1983 (Amtsblatt Seite A 33 in der jeweils 
geltenden Fassung) und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung über das 
kirchliche Friedhofswesen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Sachsens (Friedhofsverordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 1995 hat 
die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hauswalde die folgende Gebührenordnung 
für ihren Friedhof beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für 
sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung 

nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihn zurechenbares 
Verhalten ausgelöst hat

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlän-
gert hat

 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung 
durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse 

sie vorgenommen wird
 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung 

durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht
- für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der jeweiligen ge-

bührenpflichtigen Leistung
- für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungsgebühren 

mit der Verleihung des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungs-
dauer der Grabstätte oder mit der Festlegung der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der 
Grabstätte 

- für Bestattungsgebühren mit der Bestattung
- für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Verwaltungshand-

lung. (–> Seite 15)

Kirchliche Nachrichten

   (Sargbestattung – Ruhezeit 25 Jahre) 650,- €
 2. Wahlgrabstätten 
 2.1 für Sargbestattungen (Ruhezeit 25 Jahre)
 2.1.1 Einzelstelle        800,- €
 2.1.2 Doppelstelle 1.600,- €
 2.2 für Urnenbeisetzungen (Ruhezeit 20 Jahre) 
 2.2.1 Einzelstelle 640,- €
 2.2.2 Doppelstelle 1280,- €
 2.3  Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts
   an Wahlgrabstätten (Verlängerungsgebühr) 
   pro Jahr für Grabstätten
   nach 2.1.1 32,- €
   nach 2.1.2 64,- €
   nach 2.2.1 32,- €
   nach 2.2.2 64,- €

 II. Gebühren für die Bestattung:
 (Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammenhang mit 

der Bestattung, Aufwand für Grabherstellung etc.)
 1.1 Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre) 380,- €
 1.2 Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre) 630,- €
 1.3 Urnenbeisetzung 272,- €

 III. Umbettungen, Ausbettungen
 Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

 IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr
 Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der all-

gemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungsberechtigten 
(Inhabern eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer des Nutzungs-
rechtes eine jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Grabla-
ger erhoben. Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsge-
bühr beträgt 25,-  € pro Grablager.

 V. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle/Kirche:
 1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle/ Feierhalle 
  pro Benutzung 175,- €

 VI. Gebühren für Gemeinschaftsgrabanlagen 
     (einheitlich gestaltete Reihengräber)
 Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, das 

liegende Grabmal, die laufende Unterhaltung, die Friedhofsun-
terhaltungsgebühren, die Bestattungsgebühren und Benutzungs-
gebühren für die Dauer der Ruhezeit (Urnenbestattung 20 Jahre, 
Sargbestattung 25 Jahre).

 1.  Gemeinschaftseinzelgräber (einheitlich gestaltete Reihengräber)
 1.1 für Sargbestattung 4.000,- €
 1.2 für Urnenbestattung 3.020,- €

B. Verwaltungsgebühren
1. Genehmigung für die Errichtung eines Grabmals
 sowie anderer baulicher Anlagen (z. B. Einfassungen)   25,- €
2. Genehmigung für die Veränderung eines Grabmales oder der
 Ergänzung von Inschriften oder anderer baulicher Maßnahmen 10,- €
3. Erteilung einer Berechtigungskarte an einen Gewerbetreibenden 36,- €
4. Zweitausfertigung von Bescheinigungen der Friedhofsverwaltung 5,- €
5. Mahngebühr 5,- €
6. Ermittlung der Adresse von Nutzungsberechtigten 5,- €

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen
Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die kein Gebühren-
tarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem je-
weiligen Aufwand berechnet.

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen hierzu be-

dürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut im Rö-

dertal-Anzeiger.
(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt 

zur Einsichtnahme aus im Pfarramt der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Bretnig

Kirchliche Nachrichten
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Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung  
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Großröhrsdorf verändert sich - und Sie können das aktiv mitgestalten. Wir bitten Sie daher, sich für die 
Zukunft unserer Stadt einige Augenblicke Zeit zu nehmen. 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich für die städtische Entwicklung wesentliche Faktoren zum 
Teil stark verändert. Wir müssen diesen neuen Rahmenbedingungen Rechnung tragen und mit 
Strategien zur gesamtstädtischen Entwicklung angemessen darauf reagieren. Eine Fortschreibung des 
zuletzt im Jahr 2009 überarbeiteten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) wird aktuell erarbeitet. Das 
Stadtgebiet hat sich nach dem Gemeindezusammenschluss vergrößert. Zur Stadt Großröhrsdorf 
gehören jetzt die Ortsteile Bretnig, Hauswalde und Kleinröhrsdorf. Es geht dabei nicht nur um die 
demografische Entwicklung Großröhrsdorfs einschließlich der anhaltend positiven Prognosen und 
deren Auswirkungen auf die Stadtplanung im engeren Sinne, sondern auch um soziale und 
soziologische Fragestellungen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ebenso im Wandel. Globalisierung 
und Digitalisierung sind Themen, die Einfluss auf Großröhrsdorf haben. Auch der Klimawandel bringt 
Herausforderungen mit sich, die den Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen der Stadt 
Großröhrsdorf beeinflussen.  

Ihre Meinung ist gefragt! 

Durch einen intensiven Beteiligungsprozess begleitet, soll eine abgestimmte und umsetzungsorientierte 
Entwicklungsstrategie erarbeitet werden - sowohl gesamtstädtisch in Positionierung zum Umland als 
auch auf Ortsteilebene bezogen. Es gilt, daraus Projekte bzw. Maßnahmen abzuleiten. Die Beteiligung 
der Großröhrsdorfer Bürgerinnen und Bürger spielt bei der Entwicklung dieses 
Stadtentwicklungskonzeptes eine zentrale Rolle. Ihre Anregungen und Hinweise dienen als wichtige 
Informationsquelle und liefern Hinweise auf aktuelle Themen und Anliegen sowie konkrete Vorschläge 
zu Verbesserungen. Das so gewonnene Meinungs- und Stimmungsbild bildet eine gute Basis für eine 
bürgerorientierte und zukunftsweisende Stadtentwicklung.  

15 Minuten für Großröhrsdorf 

Mit der Beantwortung der nachfolgenden Fragen, bezogen auf die Gesamtstadt und die Ortsteile, geben 
Sie uns eine wichtige Unterstützung. Bitte beantworten Sie möglichst alle Fragen. Wir bedanken uns 
sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich aktiv in diesen spannenden Prozess einzubringen 
und dazu beitragen, unsere Stadt mit auf den nächsten Schritt in die Zukunft zu führen. 

  
 

Sie können auch die Möglichkeit der Online-Befragung über den neben-
stehenden QR-Code (https://www.surveymonkey.de/r/grossroehrsdorf) oder 
über den Link auf der Homepage der Stadt Großröhrsdorf nutzen.                

Den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt? Dann ab an die Stadt: 

Rückgabe der Fragebögen / Anmerkungen per Post (Stadt Großröhrsdorf, Rathausplatz 1, 01900 
Großröhrsdorf) / per E-Mail (info@grossroehrsdorf.de - Bitte mit Betreff „Fragebogen“) oder 
persönlich am Empfang im Rathaus bitte bis spätestens 16.04.2021.  

Alternativ kann die Teilnahme an der Online-Umfrage erfolgen. 
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Allgemeine Fragen 

1. In welchem Ortsteil leben Sie? 

  Großröhrsdorf  Kleinröhrsdorf   Bretnig  Hauswalde 

 

2. Wie viele Jahre leben Sie bereits in Großröhrsdorf? 

 mehr als 10 Jahre  innerhalb der letzten 10 Jahre zugezogen  

 

3. Nennen Sie uns bitte drei Besonderheiten oder Alleinstellungsmerkmale, die Ihren Ortsteil 
von anderen Ortsteilen unterscheidet:  

 

 

 

 

 

4. Wie würden Sie die Entwicklung Ihres Ortsteils in den vergangenen 10 Jahren beurteilen?  
  sehr positiv  eher positiv   neutral  eher negativ  sehr negativ 

 

 
5. Wie beurteilen Sie die Entwicklungschancen Ihres Ortsteils für die Zukunft? 
  sehr positiv  eher positiv   neutral  eher negativ  sehr negativ 

 

 
6. Wie beurteilen Sie die Bereitschaft der Einwohner, sich aktiv ins Ortsteilleben einzubringen?  
  sehr positiv  eher positiv   neutral  eher negativ  sehr negativ 

 

7. Mit welchen drei Eigenschaften (Adjektiv) lässt sich die Stadt Großröhrsdorf in Ihren Augen 
positiv beschreiben? 

 

 

 

8. Und welche drei Eigenschaften (Adjektiv) stufen Sie als negativ ein? 
 

 

 

9. Formulieren Sie bitte in einem Satz, was genau Großröhrsdorf für Sie besonders lebenswert 
macht: 

 

 
 

 

- II -
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Wohnen, bauliche Entwicklung und Leerstand 

10. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen zur Stadt Großröhrsdorf? 
 

Es gibt genügend Mietwohnungen. 

Es gibt genügend Eigentumswohnungen.  

Es gibt genügend Bauplätze für Wohnraum. 

Es besteht Bedarf an mehr Wohnraum. 

Der soziale Wohnungsbau sollte erhöht werden. 

Es gibt genügend freie Plätze in Pflegeheimen.  

 

zusätzliche Anmerkungen dazu:  

 
 
11. Beobachten Sie in Ihrem Ortsteil Leerstand in den Bereichen: 
Wohnen  ja  nein 
Gewerbe  ja  nein 
öffentliche Einrichtungen  ja  nein 
Läden, Gaststätten etc.  ja  nein 

zusätzliche Anmerkungen dazu:  

 
 
12. Wie beurteilen Sie Ihr Wohnumfeld bezüglich der Grünflächen und Parkanlagen? 

  sehr positiv  eher positiv   neutral  eher negativ  sehr negativ 
 

 zusätzliche Anmerkungen dazu:   

   
 

 

13. Sind Sie mit den folgenden öffentlichen Aufgaben/Dienstleistungen der Stadt in Ihrem 
Ortsteil zufrieden?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 
stimme 
nicht zu 

keine 
Angaben 

                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 ja   nein, weil  

kommunales Abfallmanagement     

Winterdienst     

Abwasserentsorgung    

Trinkwasserversorgung    

Energieversorgung    

Pflege des öffentlichen Raumes    

Pflege der Grün- und Parkanlagen    

      
 

- III -
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Digitalisierung 

14. Bitte bewerten Sie Ihren Internetzugang mit Schulnoten (von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend). 
 

1 2 3 4 5 6 keine 
Angaben 

                                   
  

 

15. Wie beurteilen Sie die Digitalisierung der Stadtverwaltung und ihres Dienstleistungsangebotes 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern? 

 sehr gelungen  eher gelungen  neutral  eher ungenügend  ungenügend 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 

 

 

16. Bitte bewerten Sie den Internetauftritt der Stadt Großröhrsdorf mit Schulnoten (von 1 = sehr gut bis 
6 = ungenügend)          

                            

    

 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 

 
 

 

17. Wie oft nutzen Sie die folgenden Medien, um sich über das Stadtgeschehen zu informieren?  

 
 
 
 
 
 
 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 

 
 
 
 
Tourismus  

18. Welche Bedeutung nimmt der Tourismus in der Stadt Großröhrsdorf ein? 

 sehr hoch  hoch   wenig  sehr gering       keine 

1 2 3 4 5 6 keine 
Angaben 

                                   
       

 

 sehr 
häufig häufig selten nie keine 

Angaben 
Internetauftritt der Stadt      

Rödertal-Anzeiger (Amtsblatt)      

Beiträge in sozialen Medien      

andere Quellen (z. B. Zeitung)      

      

      
 

- IV -
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19. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen? 
 

Großröhrsdorf wird touristisch wahrgenommen. 

Die touristischen Angebote sind attraktiv. 

Der Tourismus sollte künftig gestärkt werden. 
 

 
zusätzliche Anmerkungen dazu: 

  
 

 
 
Kultur- und Freizeitangebote  

20. Wie bewerten Sie folgende Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt Großröhrsdorf? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 

  

 

     

 

21. Welche zusätzlichen Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt und im Ortsteil wären 
wünschenswert?  

in der Stadt Großröhrsdorf  im eigenen Ortsteil 
1  1 

2  2 

3  3 

 
sehr gut eher gut 

eher 
schlecht 

sehr 
schlecht 

keine 
Angaben 

Vereine      

Kirchen      

Radwege      

Wanderwege      

Sportstätten und Freibäder      

Öffentliche Begegnungsräume      

Museen      

Bibliothek      

Kultur- und Veranstaltungseinrichtungen       

Spielplätze      

Bürgerhäuser      

Einrichtungen/Angebote für Kinder      

Einrichtungen/Angebote für Jugendliche      

Einrichtungen/Angebote für Erwachsene      

Einrichtungen/Angebote für Familien      

Einrichtungen/Angebote für Senioren      
 

stimme 
voll zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht 

zu 
stimme 
nicht zu 

keine 
Angaben 

     
     
     

 

- V -
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Daseinsvorsorge und Erreichbarkeit 

22. Wo erledigen Sie Ihre Besorgungen überwiegend?  

 in Großröhrsdorf      in Bretnig                andere Orte:   

 

23. Gibt es folgende Einrichtungen/Angebote in Ihrem Ortsteil? Wenn nein, wie beurteilen deren 
Erreichbarkeit in anderen Ortsteilen? 

 Angebote vorhanden  Erreichbarkeit 
Waren des täglichen Bedarfs  ja  nein   positiv  negativ 

gastronomische Einrichtungen  ja  nein   positiv  negativ 

medizinische Versorgung  ja  nein   positiv  negativ 

Kinderbetreuungseinrichtungen  ja  nein   positiv  negativ 

Bildungseinrichtungen  ja  nein   positiv  negativ 

Freizeit- und Kulturangebote  

für Erwachsene 
 ja  nein   positiv  negativ 

ambulante Pflegedienste  ja  nein   positiv  negativ 

stationäre Pflegeeinrichtungen  ja  nein   positiv  negativ 
 

 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 
 

 

 

24. Welche zusätzlichen Versorgungseinrichtungen wünschen Sie sich? 
 
in der Stadt Großröhrsdorf  im eigenen Ortsteil 
1  1 

2  2 

3  3 

 
 

25. Welche zusätzlichen sozialen Angebote wünschen Sie sich?  

in der Stadt Großröhrsdorf  im eigenen Ortsteil 
1  1 

2  2 

3  3 

 

  

- VI -
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26. Wie schätzen Sie die soziale Lage von Großröhrsdorf hinsichtlich Bevölkerungs- und 
Einkommensentwicklung ein? 

     

 Zunahme gleichbleibend  Abnahme keine 
Angaben 

Durchschnittsalter     

Einkommensunterschiede     

     
 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 
 

 

 

Mobilität  

27. Bitte bewerten Sie die folgenden Aspekte zur Verkehrssituation in Ihrem Ortsteil mit Schulnoten 
(von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend). 
 1 2 3 4 5 6 keine 

Angaben 

Straßenzustand        
Öffentliches Parkplatzangebot        
Öffentlicher Nahverkehr unter der Woche        
Öffentlicher Nahverkehr am Wochenende        
Busanbindung innerhalb des Stadtgebiets        
Busanbindung in Nachbarorte        
Dichte des Haltestellennetzes        
Frequentierung der Bus-Linien        
Frequentierung der Bahn-Linie        
Fußwegenetz        
Wanderwegenetz        
Fahrradwegenetz        
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum         

 

 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 
  

 
 

 
 

 
 
  

- VII -
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Zukünftige Stadtentwicklung 

28. Die zukünftige Stadtentwicklung kann durch verschiedene Rahmenbedingungen gesteuert 
werden. 

Wie wünschen Sie sich die Entwicklung der Stadt in den folgenden Bereichen: 
     

 erhöhen beibehalten einschränken keine Angaben 

Einwohnerzahl/Zuzug     

Ausbau Schulen/Kitas     

Schaffung von Verkaufsflächen     

Schaffung von Wohnraum und 

Wohnbauflächen 
    

Schaffung von Gewerbe- und 

Industrieflächen 
    

 

zusätzliche Anmerkungen dazu: 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Weitere Themen 

29. Gibt es weitere Themen, die Sie ansprechen möchten? 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefördert durch 
 
 

Datenschutzhinweis:  
Die Stadt Großröhrsdorf hat die STEG Stadtentwicklung GmbH mit der 
Fortschreibung des gesamtstädtischen integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) beauftragt. Die STEG 
Stadtentwicklung GmbH als Auftragnehmer erhält die Fragebögen und 
wertet diese zur weiteren Verwendung aus. Es werden keine 
personenbezogenen Daten erfasst, die Befragung ist zu jedem Zeitpunkt 
anonym. Die erfassten Daten werden nur zum angegebenen Zweck 
erhoben und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

- VIII -
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Kirchliche Nachrichten

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftlichen Gebüh-

renbescheids fällig und sind innerhalb der dort angegebenen Zah-
lungsfrist an die Friedhofskasse zu entrichten.

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entsprechender Sicherhei-
ten können Bestattungen nicht verlangt werden.

(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemeinschaftsgräber wer-
den für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

(4) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Friedhofs-
unterhaltungsgebühr für einen Zeitraum von 2 Jahren im Voraus 
festgesetzt.  Sie ist bis zum 31.05. des jeweiligen Erhebungsjahres 
fällig.

§ 5 Mahnung und Vollstreckung rückständiger Gebühren
(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch 

den Gebührenschuldner zu erstatten.
(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren 

eingezogen. 
 Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner zu 

tragen.

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen per-
sönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder teilweise 
erlassen werden.

§ 7 Gebührentarif
A. Benutzungsgebühren
 I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten
 1. Reihengrabstätten
 1.1 für Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebensjahres    
   (Ruhezeit 10 Jahre) 280,- €
 1.2 für Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres
   (Urnenbestattung - Ruhezeit 20 Jahre) 560,- €
 1.3 für Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres
   (Sargbestattung – Ruhezeit 25 Jahre) 700,- €
 2. Wahlgrabstätten 
 2.1 für Sargbestattungen (Ruhezeit 25 Jahre)
 2.1.1 Einzelstelle 800,- €
 2.1.2 Doppelstelle 1.600,- €
 2.2 für Urnenbeisetzungen (Ruhezeit 20 Jahre) 
 2.2.1 Einzelstelle 640,- €
 2.2.2 Doppelstelle entfällt   
 2.3  Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts
   an Wahlgrabstätten (Verlängerungsgebühr) 
   pro Jahr für Grabstätten
   nach 2.1.1 32,- €
   nach 2.1.2 64,- €
   nach 2.2.1 32,- €
   nach 2.2.2 64,- €
  
 II. Gebühren für die Bestattung:
 (Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammenhang mit 

der Bestattung, Aufwand für Grabherstellung etc.)
 1.1 Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre) 380,- €
 1.2 Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre) 630,- €
 1.3 Urnenbeisetzung 272,- €

 III. Umbettungen, Ausbettungen
 Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

 IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr
 Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der all-

gemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungsberechtigten 
(Inhabern eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer des Nutzungs-
rechtes eine jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Grabla-
ger erhoben. Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsge-
bühr beträgt 25,- € pro Grablager.

 V. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle/Kirche: entfällt 

Kirchliche Nachrichten

 VI. Gebühren für Gemeinschaftsgrabanlagen 
     (einheitlich gestaltete Reihengräber)
 Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, das 

liegende Grabmal, die laufende Unterhaltung, die Friedhofsun-
terhaltungsgebühren, die Bestattungsgebühren und Benutzungs-
gebühren für die Dauer der Ruhezeit (Urnenbestattung 20 Jahre, 
Sargbestattung 25 Jahre).

 1. Gemeinschaftseinzelgräber (einheitlich gestaltete Reihengräber)
 1.1 für Sargbestattung 3.935,- €
 1.2 für Urnenbestattung 2.920,- €

B. Verwaltungsgebühren

1. Genehmigung für die Errichtung eines Grabmals
 sowie anderer baulicher Anlagen (z. B. Einfassungen)   25,- €
2. Genehmigung für die Veränderung eines Grabmales oder der 
 Ergänzung von Inschriften oder anderer baulicher Maßnahmen 10,- €
3. Erteilung einer Berechtigungskarte an einen Gewerbetreibenden 36,- €
4. Zweitausfertigung von Bescheinigungen der Friedhofsverwaltung 5,- €
5. Mahngebühr 5,- €
6. Ermittlung der Adresse von Nutzungsberechtigten 5,- €

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen
Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die kein Gebühren-
tarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem je-
weiligen Aufwand berechnet.

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen hierzu be-

dürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut im Rö-

dertal-Anzeiger.
(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt 

zur Einsichtnahme aus im Pfarramt der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Bretnig

§ 10 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen treten je-

weils nach der Bestätigung durch das Ev.-Luth. Regional¬kirchenamt 
Dresden am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung, am 
01.04.2021, in Kraft. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Fried-
hofsgebührenordnung vom 29.10.2015 außer Kraft.

Hauswalde, den 09.12.2020

Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bretnig-Hauswalde-Ram-
menau

(Siegel)

 Andreas Thiele Tobias Schwarzenberg
 Vorsitzender Mitglied

Bestätigt von der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Regionalkirchenamt 
Dresden am 22.02.2021

Baugrundstück für EFH in Großröhrsdorf gesucht!

Auch Abriss- oder Entwicklungsprojekte

Uwe Höckendorff
& 0173- 5602238  
uwe.hoeckendorff@kampa.de 
www.kampa.de
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Große Liebe – herzliches Geben,
Sorge um uns – das war dein Leben.

Wir nehmen Abschied von Frau

Ursula Groß
geb. Nitschke

*26.02.1947         †11.03.2021

In Liebe und Dankbarkeit

Tochter Marion mit Erik

Enkelin Ninette mit Daniel

Enkel Daniel mit Annalena

Die Urnenbeisetzung erfolgt im Familienkreis.

Großröhrsdorf, im März 2021

Gelitten haben wir gemeinsam.

Gekämpft hast Du allein.

Verloren haben wir alle.

Wir trauern um Herrn

Joachim Senf
*07.02.1954        †11.03.2021

In Liebe und Dankbarkeit

Sohn Ronald

Vater Ehrenfried

sowie alle Angehörigen

Die Urnenbeisetzung erfolgt im Familienkreis.

Großröhrsdorf, im März 2021

Du warst so jung und starbst so früh,

wer dich gekannt, vergisst dich nie.

Dominique Padourek
*31.12.1986        †27.02.2021

Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unseren Herzen.

 Dein Michael mit Luca

 Schwester Nicole mit René

 sowie Reiner und Thomas

 und alle die dich lieb hatten

Die Urnenbeisetzung erfolgt im Familien- und Freundeskreis.

Großröhrsdorf, im März 2021

% 035952-449278

Panasonic, Grundig u. a.
Batterien, Hörgerätebatterien

Fernsehservice

Ve
rk

au
f

Abholservice
11-14 und 17-20 Uhr!

      Der Ratskeller und sein Team freuen sich auf Sie!RA
TS

KE
LL

ER
Ra

th
au

sp
la

tz
 1

 Telefon. Bestellannahme unter

                03 59 52/41 48 85
Bleiben Sie gesund!

Inserieren im Rödertal-Anzeiger?
Tel.: 32229 - Fax: 32230 - Mail: anzeiger@muk-werbung.de
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Suche Haus von Privat  Tel. 035955/299771

Ab sofort sanierte Drei-Raum-Wohnung im Zentrum von Großröhrsdorf  zu vermieten. 86 qm Wohnflä-
che, 2. OG, KM 559 € zzgl. Nebenkosten
zu erfragen unter 0151 58019562

Z

Bestellhotline 

035955– 43115
Zur Abholung ! 

Bestellhotline 

035955– 43115
ur Abholung ! 

Osterfeiertage :
 11.00 Uhr – 13.00 Uhr

Osterschmaus !

Osterfeiertage :
 11.00 Uhr – 13.00 Uhr

Osterschmaus !
Schweineschnitzel, 

Lammbraten, Gänsesülze,

Sauerbraten, Hirschbraten,

Nuggets mit Pommes

Jeden Freitag : 

17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Rippchen- und Haxentag !

Jeden Freitag : 

17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Rippchen- und Haxentag !

Gesamte Speisekarte finden Sie unter

www.landgasthof-buschmuehle.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-13/14-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr
Lutherstraße 5, Großröhrsdorf, Tel.: 3 28 41

D I E  S C H Ö N S T E  S P R A C H E  D E R  W E L T

Unser Frühlingsangebot -
vom 29.03. - 03.04.20121

1 Palette Stiefmütterchen oder Hornveilchen für nur 7,- ¤
Weiterhin im Angebot: Primeln und andere Frühblüher

nu
r s
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ng

e 
de

r V
or

ra
t r

eic
ht

!

Frohe Ostern!
Frohe Ostern!

 

- Familienbetrieb seit 1868 -
mit hauseigener Fleischerei
Inh. Steffi Oswald

Angebot für Ostersonntag & Ostermontag
sowie vom 30.03.2021-01.04.2021
und vom 06.04.2021-09.04.2021

Waldpilzsuppe 3,50 €
Salatschüssel mit Dressing 4,50 €

Hausmacher Sülze mit Remoulade und Röstkartoffeln 9,40 €
großer Salatteller mit Dressing
 dazu Hähnchenfilet und Süßkartoffelpommes 10,00 €
Schweineschnitzel oder Putenschnitzel
 Gemüse und Pommes frites 10,00 €
Rinderzunge mit Gemüse und Kartoffeln 11.00 €
Schweinesteak «ou four» mit Broccoli und Kroketten 11,50 €
Zanderfilet mit Brokkoli und Herzoginkartoffeln 12.50 €
Lammbraten mit Bohnen und Kartoffeln 13.50 €
Entenbrustfilet mit Rotkraut und Klößen 14.00 €

Kindergerichte:    Putenschnitzel oder Fischstäbchen
                     mit Möhren und Pommes frites 5,00 €

Abholzeiten 11.00 bis 13.00 Uhr - Vorbestellung erforderlich!
Tel. 035952/31304 oder 015209507481

Bandweberstraße 92 - 01900 Großröhrsdorf - Tel.: 035952-31304

Rathausstraße 16  -  01900 Großröhrsdorf 
Tel. 035952 32017 * Mobil 0172 9130043

www.elektro-boden.de / info@elektro-boden.de

Wir suchen ab sofort zur unbefristeten Anstellung einen 

Elektrotechniker / Elektroinstallateur (m/w/d) 
Wir bieten:

•  Unbefristete Anstellung in Vollzeit
•  Lokales Einsatzgebiet (keine Montagetätigkeit) 
•  Tarifliche Bezahlung
•  Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Wir erwarten: 
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Führerschein Klasse B

ELEKTRO-BODEN GmbH

Computer- und Telefonservice
André Wehnert

Dipl.-Informatiker (TU)
Bahnhofstraße 4
01900  Großröhrsdorf

Tel.: 035952/42 92 18
Fax.: 035952/42 92 19
Mobil: 0160/79 25 251
wehnert_andre@yahoo.de

Ihr Rundumservice für Computer, Telefon(anlagen)
und Computervernetzung sowie Zubehör

Datenrettung | Webseitengestaltung
Vermittlung von Telekom-Internet-Anschl.

Eigene Werkstatt | Vor-Ort-Service
Rufen Sie mich an, ich berate Sie!

F.-A.-Rentsch-Str. 6a - 01900 Großröhrsdorf 
Tel.: (03 59 52) 4 22 63 - Funk (0172) 6 44 58 65 - www.mh-bedachung.de

Eine Dachsanierung mit uns hat jede Menge Vorteile:
sorgfältige und individuelle Planung, die vieles möglich macht!

Ein eingespieltes Team und modernste Materialien,
die halten, was wir seit über 24 Jahren versprechen.

 Dachklempner

 Gerüstbau

 Dachreparaturen

 Dachdeckerarbeiten
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apofant e. K. Elefanten Apotheke, Sitz in Großröhrsdorf  
Apotheker Thomas Lappe · Mühlstraße 1 · 01900 Großröhrsdorf 
Telefon (kostenlos): 0800 - 276 32 68 · Telefax: 03 59 52 - 589 16  
E-Mail: mail@apofant.de · Internet: www.apofant.de 

 elefanten.apotheke.grossroehrsdorf

Hasen
Elefant

trifft

O-O-Osterhase, du hast eine Schnuppernase,
Wackelohren, eins und zwei, malst du für uns  
ein Osterei? 

Liebe Kinder, in unserer Apotheke wartet ein Osterstrauch auf 
Eure Dekoration. Bringt uns eine kleine Osterbastelei oder ein 
selbstgemaltes Bild in der Zeit vom 22.03. - 03.04.2021 vorbei 
und Euch erwartet eine kleine Überraschung.

Das Team der Elefanten Apotheke wünscht Frohe Ostern.

Ra
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5%

Elefanten Apotheke, Großröhrsdorf
*  Auf ein Produkt Ihrer Wahl, außer Verschreibungspflichtiges, Zuzahlungen,  

Bücher, Aktionsartikel, Dauerniedrigpreisartikel, Rezepturen, Analysen. 
Keine Kombination mit anderen Rabatten, Konditionen und Aktionen. 
Nur auf Lagerware, keine Ausdrucke und Kopien. Pro Einkauf nur ein Rabatt-
Gutschein bis max. 25,- Euro Rabatt einlösbar. Gü

lti
g 

bi
s 0

3.
04

.2
02

125 % Rabatt-Gutschein*

Bergstraße 3 - 01900 Großröhrsdorf - E-Mail: buo@sp-seidel.de
Telefon (03 59 52) 4 88 47 - Mobil: (01 72) 7 03 60 38 - www. sp-seidel.de

Fernseh-Verkauf & -Service

DigiDish 33 (cm)
- kleine Schüssel, super Empfang

Samsung, Technisat, Panasonic ...
• Verkauf und Installation von TV-, Video- und Hifi-Geräten
• Verleih von Beamern, Flachbildschirmen 
 und Beschallung
• Fernseh-Reparaturdienst

Pulsnitzer Straße 35 - Großröhrsdorf

Bestell-, Abhol- und Lieferdienst
Mo-Fr von 900 - 1200 und 1500 - 1700 Uhr

Sa 900 - 1200 Uhr

Tel. 31148 / 01520 2993528

Ostern!
Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste.

Auf zur Festplatzgaststätte auf flinken Sohlen,
um Deine vorbestellten Speisen abzuholen.
So hast Du durch uns ganz ohne Stress, 

ein wunderschönes Osterfest.
Möge es Dir vor allen Dingen,

Freude und Entspannung bringen.

Und so geht’s:

1. BESTELLUNG AUFGEBEN:
 Bis Sonntag, 28. März 2021 kannst Du Deinen Osterschmaus bei 

uns vorbestellen. Die Speisekarte findest Du auf unserer Website: 
www.festplatzgaststaette.de und in unserem Schaukasten am Ein-
gang der Gaststätte.

2. ABHOLZEITEN:
 Karfreitag, 02. April - Abholung – 11:00-13:30 Uhr
 Samstag, 03. April  - Abholung – 17:30-19:00 Uhr
 Ostersonntag, 04. April  - ausverkauft!
 Ostermontag, 05.April - Abholung – 11:00-13:30 Uhr

3. KONTAKT:
 Rufe uns bitte unter 0175 8123788 an oder sende uns eine SMS 

oder WhatsApp-Nachricht, um die gewünschte Bestellung aufzu-
geben.

Das Festnetz-Telefon ist nicht besetzt. Bitte auch nicht per E-Mail 
vorbestellen.

Wir freuen uns, Dich über die Festtage zu bekochen. Wenn schon 
nicht bei uns, dann kommen wir eben zu Dir.

Alles Liebe von Heiko und Kati

Panitz-Reisen
Fahrservice im Rödertal & Umgebung

Krankenfahrten für alle Krankenkassen – Arzt-Reha 
Chemo- und Bestrahlungsfahrten – Rollstuhltransporte
Zubringer z. Bus – Flug – Bahn – Urlaub u. v. mehr

 Ausflüge – Rundfahrten – Familienfeiern bis 16 Personen

Tel.: 035952-30519 - Rathausstraße 6 - Großröhrsdorf


